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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

aktuell gibt es gute Neuigkeiten rund um den barrierefreien Umbau: Ein spezielles Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wurde erneut aufgelegt, nun werden neue Mittel ausgeschüttet. Denn natürlich ist das Thema barrierefreies, altersgerechtes, sogar rollstuhlgerechtes Wohnen auch etwa zehn Jahre nach erstmaligem Erscheinen dieses Buches weiterhin sehr wichtig.

Unsere Gesellschaft wird beständig älter. Der Extremfall Pflegebedürftigkeit, der ganz massive Anforderungen an die eigenen vier Wände stellt, ist nur einer der Bereiche, die dieses Buch behandelt. Darüber hinaus gibt es viele Überlegungen, wie ein Haus oder eine Wohnung für Bewohner mit leichteren Einschränkungen oder Behinderungen bedarfsgerecht eingerichtet, modernisiert oder auch neu gebaut werden kann.

Ein schöner Nebeneffekt ist in sehr vielen Fällen, dass sich durch solche Maßnahmen für alle im Haus und in der Wohnung – also beispielsweise auch für Familien mit kleinen Kindern – der Komfort und die Lebensqualität erhöhen. Und das ganz jenseits von dem früher leider häufig üblichen Krankenhauscharakter, den viele Hilfen zur Barrierefreiheit hatten. Design für alle ist inzwischen das Motto: Ein Badezimmer kann extrem schick und gleichzeitig barrierefrei sein.

Dieses Fachbuch beinhaltet sehr viele Informationen rund um Normen und Abläufe, zudem Praxisbeispiele, Checklisten und Musterformulare. Darüber hinaus haben wir mit Experten gesprochen, die in Interviews zu Wort kommen. Eine Kurzversion dieser Gespräche finden Sie im Buch, die ausführlichen, sehr informativen Langversionen und einige hier unveröffentlichte Interviews können Sie auf der Website zum Buch abrufen (www.stroisch.com/barrierefreiheit). Hier finden Sie auch Informationen über die Interviewpartner sowie über die Verbände, die sie repräsentieren.

Nun liegt also eine komplett aktualisierte Neuauflage unseres Buches vor. Wie zuvor sind Interviews mit Expertinnen und Experten eingebunden, die wir ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht haben. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Beteiligten für ihre Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihres Vorhabens rund um das barrierefreie Wohnen – und viel Spaß beim Lesen.




	
Jörg Stroisch, Köln

Im März 2026


	
Thomas H. Garthe, Igensdorf










Einleitung

Dieses Fachbuch legt dem privaten Immobilienbesitzer und dem privaten Bauherrn ausführlich dar, was beim Thema Barrierefreiheit beachtet werden sollte.

Kapitel 1: Bedarf ermitteln

Wer benötigt überhaupt Barrierefreiheit in der Immobilie? Das ist keine triviale Frage, vielmehr erfolgt hier eine Art Wettbewerbsanalyse. Dieses Kapitel behandelt folgende Themen.


	
Generelle Entwicklung: Was ist der Stand im demografischen Wandel? Wie wirkt sich der Drang in die (Innen-)Städte aus? Was macht schließlich die Barrierefreiheit zu einem Trendthema im Wohnungsbau?



	
Normen und Gesetze: Der Gesetzgeber möchte die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen erreichen. Das ist die Motivation für eine ganze Reihe von Initiativen. Im Baubereich mündet das in der Norm DIN 18040, auch die Landesbauordnungen definieren Mindestanforderungen.



	
Individueller Bedarf: Jenseits von Gesetzen und statistischen Entwicklungen ist der ganz individuelle Bedarf an Barrierefreiheit die entscheidende Größe für eine Investition.



	
Mögliche Effekte: Mieter oder Inhaber können womöglich deutlich länger in der eigenen Wohnung bleiben, durch die Barrierefreiheit lassen sich neue Zielgruppen für die Vermietung erschließen und nicht zuletzt kann aufgrund der nachhaltigen Wertsteigerung der Immobilie ein höherer Verkaufspreis erzielt werden.



	
Besonderheiten der Nutzungsarten: Je nach Nutzungsart ergeben sich bestimmte Möglichkeiten und Schwierigkeiten. In diesem Unterkapitel wird unterschieden nach Vermietung und Selbstnutzung von Ein- oder Zweifamilienhäusern sowie der selbst genutzten oder vermieteten Eigentumswohnung.





Kapitel 2: Maßnahmen zur Barrierefreiheit

In der Wohnung oder im Haus können eine ganze Reihe kleinerer und größerer Maßnahmen durchgeführt werden, die den Komfort erhöhen und Barrierefreiheit – oder zumindest Barrierearmut – herstellen.


	
Bad: Das Bad ist schon lange nicht mehr einfach Verrichtungsort, sondern Wohlfühloase. Gerade im Bestand sind Badezimmer aber häufig sehr klein, sodass individuelle Lösungen nötig sind, um Barrieren zu reduzieren.



	
Küche/Schlaf- und Wohnzimmer: Auch in den anderen Räumen der Wohnung gibt es viele Stolperfallen oder Geräte und Möbel, die schwer zu bedienen sind oder sogar Gefahr bedeuten. Es gibt zahllose Ideen, mehr Komfort und mehr Barrierefreiheit zu erreichen.



	
Freisitz: Der Balkon ist klassischerweise mit einer Türschwelle gegen die Wohnung abgegrenzt, eine ganz klassische Barriere, die nach heutigem Stand nicht unbedingt nötig ist.



	
Treppenhaus: Das Treppenhaus ist die Barriere schlechthin für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Auch hier kann schon viel Unterstützung geboten werden – in letzter Konsequenz durch einen Aufzug oder Lift. Dabei lohnt sich der Angebotsvergleich.



	
Garten: Häufig vergessen wird der Garten, dabei ist er für viele Menschen extrem wichtig. Die Freude daran lässt sich mit einfachen Maßnahmen auch erhalten, wenn sich Einschränkungen einstellen.





Diese Kapitel schließt mit einem sehr umfassenden Praxisbeispiel, in dem geschildert wird, wie der barrierefreie Umbau eines Einfamilienhauses erfolgt ist. Eine Checkliste am Ende erleichtert die Analyse, welche Maßnahmen in der ganz individuellen Situation passend und wichtig sind.

Kapitel 3: Spezialisten finden und Maßnahmen durchführen

Nun geht es ans Eingemachte: Spezialisten müssen beauftragt und überwacht werden. Nur selten kann ein Laie ganz alleine über die notwendigen Schritte entscheiden.


	
Sachverständige, Architekten, Handwerker beauftragen: Referenzen einholen und diese genau prüfen, das sind zwei wichtige Tipps, wenn es um die Suche nach geeigneten Spezialisten geht.



	
Ausführungskontrolle: Wenn dann die Arbeit läuft, sollte der Bauherr nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Eine konstruktive Begleitung der Maßnahme ist sinnvoll.



	
Abnahme, Bezahlung, Gewährleistung: Die Maßnahme ist abgeschlossen, damit entstehen ein paar Pflichten. Und: Die Abnahme hat weitreichende rechtliche Folgen.





Kapitel 4: Finanzierung und Fördermittel

Ein barrierefreier Umbau oder Neubau kostet viel Geld. Häufig müssen finanzielle Mittel von Dritten besorgt werden, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.


	
Bankfinanzierung: Der Klassiker ist die Bankfinanzierung, wenn ein Modernisierungs- oder Bauwunsch umgesetzt werden soll. Sie folgt je nach Kreditart bestimmten Regeln.



	
Zuschüsse und Darlehensprogramme: Der Bund und die Länder sowie die Pflegekassen unterstützen den barrierefreien Umbau oder Neubau häufig großzügig. Allerdings ist dies an Bedingungen geknüpft. Das 2026 neu aufgelegte staatliche Förderprogramm rund ums altersgerechte Wohnen finden Sie natürlich auch in diesem Kapitel.





Die Unterlagen und Fotos zu den vier Praxisbeispielen im Buch wurden uns bereits für die erste Auflage dieses Buches freundlicherweise von der Firma HOME SOLUTION – Pro Handicap e. U. aus Wien zur Verfügung gestellt. Für die Neuauflage wurden sie redaktionell angepasst. Das Unternehmen existiert leider nicht mehr.




1 Bedarf ermitteln

Barrierefreiheit ist ein Trendthema: Aber gibt es tatsächlich einen Bedarf danach? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, denn hier spielen neben generellen gesellschaftlichen Entwicklungen sehr individuelle Aspekte eine Rolle, die im Folgenden näher beleuchtet werden.




1.1 Generelle Entwicklungen

Wer als Hausbesitzer und Vermieter darüber nachdenkt, ob er Maßnahmen zur Barrierefreiheit bzw. -armut durchführen möchte, wird es sich nicht leicht machen. Es folgen zunächst einige Gedankenanstöße, was generell zu bedenken ist.


1.1.1 Demografischer Wandel

Das Statistische Bundesamt untersucht regelmäßig die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Das Ergebnis: Im Jahr 2024 macht der Bevölkerungsanteil der Menschen über 65 Jahre 23 % aus. Der sogenannte demografische WandelDemografischer Wandel führt prinzipiell zu einer immer älter werdenden Gesellschaft und damit wächst der Bedarf an Angeboten für die Menschen darin.

Schon in einer älteren Studie – »Die Generation 65+« – fand das Statistische Bundesamt heraus, dass die Vitalität der älteren Menschen stark zunimmt. Silver Surfer, bildungsinteressiert und gerne auf Reisen, so lassen sich die Angehörigen der Generation 65 plus beschreiben. Sie stellen zum Beispiel 62 % der Gaststudenten an deutschen Universitäten. Auch die Internetnutzung verstärkt sich in dieser Bevölkerungsgruppe, sie steigt sogar rasant an. Laut einer Studie von Bitkom, durchgeführt 2025, sind mittlerweile 74 % der Seniorinnen und Senioren online – vor fünf Jahren waren es 48 %. Auch das stellt neue Anforderungen etwa an Kommunikationsleitungen in Wohnungen für ältere Menschen.

Die Gesundheit macht bei vielen auch mit. Im Vergleich zu früheren Generationen gehen die Best Ager recht gesund in den Ruhestand. Ende 2023 waren laut Statistischem Bundesamt 5,7 Mio. Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Von den der 65- bis unter 70-Jährigen sind demnach 6,57 % pflegebedürftig. Das allerdings ändert sich statistisch betrachtet mit zunehmenden Alter gravierend: Bei den 80- bis unter 85-Jährigen waren es bereits 28,24 %, im der Gruppe der 90- bis unter 95-Jährigen lag die Pflegequote bei 73,43 %.

Es besteht also ein einfacher statistischer Zusammenhang: Je älter ein Mensch wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass er pflegebedürftig wird. Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass durch die zunehmende Alterung der Gesellschaft die Anzahl der Pflegebedürftigen bis 2055 um 37 % zunehmen wird. Demnach werden bis 2025 etwa 5,6 Mio. Menschen pflegebedürftig sein. 2070 dürfte diese Zahl dann auf 6,9 Mio. steigen. 

Werden die Zahlen auf Grundlage eines weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs betrachtet, liegen sie mit 6,3 Mio. Pflegebedürftigen im Jahr 2035 und 7,7 Mio. Pflegebedürftigen im Jahr 2070 sogar noch einmal deutlich höher. Bei der Ausgangsbasis von 2021 ergäbe sich im Jahr 2035 eine Steigerung um 27 % und im Jahr 2070 eine Steigerung von 55 %.



Hinweis




Auf der Webseite des Statistischen Bundesamts finden Sie eine animierte Bevölkerungspyramide, die die Bevölkerungsentwicklung von 1950 bis 2070 zeigt.

service.destatis.de/bevoelkerungspyramide







1.1.2 Drang in die (Innen-)Städte

Insbesondere wenn es um die Immobilie geht, spielen weitere Trends eine wichtige Rolle, um die Sicherheit eines Investments in »Betongold« zu skizzieren. Einer davon ist der oft behauptete zunehmende Drang in die (Innen-)Städte: Attraktive Stadtlagen werden immer gefragter. Gleichzeitig veröden außerhalb ganze Landstriche. Das gestaltet sich allerdings regional wie zonal sehr unterschiedlich. Auch die Studienlage gibt das nicht so exakt her. 

So nimmt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt diesen Aspekt immer wieder unter die Lupe. In der Studie »Deutsche Großstädte unter Anpassungsdruck« aus dem Jahr 2023 stellt es fest, dass kreisfreie Städte in den letzten Jahren gewachsen sind. Die Suburbanisierung – also die Abwanderung ins Umland – betrifft demnach vor allem Familien- und Erwerbswandernde, aber auch Ruhestandswandernde. Die Studie ergibt außerdem, dass der zuvor negative Binnenwanderungssaldo – das Verhältnis von Zugewinn und Abwanderung aus den Großstädten – mit einem bedeutenden Anteil durch Zuwanderung aus dem Ausland zustande kommt.

Fazit: Ob und wie es zu einer Urbanisierung oder Sub-Urbanisierung der Städte und ihres Umlandes kommt, ist nicht in Stein gemeißelt. Letztendlich ändert es aber nichts an der Situation, dass es Wohnungsmangel gibt und auch barrierearme Wohnungen wichtiger denn je sind und es weiter werden. Den prognostizierten Bedarf an Wohnungen zeigt eine Grafik des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/daten-karten/wohnen-immobilien/2025/woh­nungsneubaubedarfe-prognose-karte-html.html



1.1.3 Wohnungsgröße

Laut Statistischem Bundesamt wohnten 2024 im Durchschnitt 1,9 Personen in einer Wohnung mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 94 m2. Pro Person stehen also durchschnittlich 49,2 m2 zur Verfügung. Inwiefern sich dies konkret am WohnungsmarktWohnungsmarkt widerspiegelt, ist regional äußerst unterschiedlich. So gibt es Städte, in denen eine große Nachfrage nach sehr kleinen Wohnungen besteht, etwa in Studentenstädten. In anderen wiederum sind eher mittlere Wohnungsgrößen gefragt. Oftmals werden selbst in Städten, in denen ein außerordentlicher Angebotsmarkt besteht, sehr große Wohnungen von Familien mit zwei und mehr Kindern gesucht.



Tipp




Bundesweite Zahlen sagen oft nur sehr wenig über die konkrete Situation vor Ort aus. So wird durch die Einführung der Mietpreisbremse zwar gerade behauptet, es gäbe vielerorts einen Mietwohnungsmarkt mit stark ansteigenden Mieten. Das trifft aber nur auf einige Boom-Regionen zu. In vielen Gegenden Deutschlands hingegen können höhere Mieten nur schwer verlangt werden. Und ob nun eher kleine, mittlere oder größere Wohnungen gefragt sind, hängt auch damit zusammen, wie groß das Angebot in diesen Segmenten ist. Analysieren Sie daher den Wohnungsmarkt vor Ort.







1.1.4 Barrierefreiheit

Der Wunsch, den Lebensabend im eigenen Zuhause zu verbringen, schlägt sich heute schon stark in der Statistik nieder: Im Dezember 2023 waren in Deutschland 5,7 Mio. Menschen pflegebedürftig, davon wurden 86 % (also 4,9 Mio. Menschen) zu Hause versorgt. Hier sei erwähnt, dass sich die Zahlen seit der ersten Auflage dieses ­Buches deutlich erhöht haben. Sicherlich brauchen keine Statistiken bemüht werden, um darauf zu kommen, dass sich eine überwiegende Mehrheit der Menschen keinen Heimaufenthalt, sondern ein möglichst selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden wünscht.

Daraus ergeben sich rein statistisch gesehen Bestands- und Bedarfsanalysen für barrierefreiesBarrierefreiheit bzw. altersgerechtes Wohnen, die allerdings alle auf Schätzungen beruhen. So sagte das Institut der Deutschen Wirtschaft Mitte 2023, dass mindestens 2 Mio. altersgerechte Wohnungen in Deutschland fehlen. In der Evaluierung ihrer Kreditprogramme hat die KfW auf die Entwicklungen geschaut: Hier kam sie für 2020 auf einen Bedarf an etwa 3 Mio. barrierearmen Wohnungen, davon gab es aber nur 560.000.




	
KfW-Analyse (Auszug)







	
 


	
2020


	
2035





	
Angebot an barrierearmen Wohnungen


	
560.000


	
1,7 Mio.





	
Haushalte mit Mobilitätseinschränkungen


	
Etwa 3 Mio.


	
Etwa 3,7 Mio.







Quelle: www.kfw.de/%C3 %9Cber-die-KfW/KfW-Research/Evaluation-Altersgerecht-Umbauen.html
In jedem Fall liegt das Thema Barrierefreiheit im Trend. Das hat für Hausbauer oder -umbauer den Vorteil, dass die Kompetenz der Handwerker und Architekten in diesem Bereich immer weiter steigt und dass es inzwischen wieder attraktive Fördermittel, zum Beispiel der KfW-Bank, gibt (siehe Kapitel 4.2.1). Ob sich der Umbau oder Neubau hin zu mehr Barrierefreiheit für Sie tatsächlich lohnt, hängt jedoch von vielen weiteren, sehr individuellen Faktoren ab.



Interview




»Das Angebot an barrierefreien Wohnungen ist viel zu niedrig.«

Fabio Merkens vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen BFW Landesverband Nordrhein Westfalen beschreibt, warum der Umzug in barrierefreien Wohnungen Senioren manchmal schwer zu vermitteln ist – und welche Rolle bei der Projektierung die »Pantoffeldistanz« spielt.

Wie sieht es mit Angebot und Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen aus?

Das hängt natürlich auch stark vom Standort ab. Aber generell ist es so, dass das Angebot an barrierefreien Wohnungen viel zu niedrig ist und die Nachfrage sehr hoch. In der Pflegebedarfsplanung für die Stadt Köln wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass bis 2050 über 2.500 Seniorenwohnungen und 50 neue Pflegeheime geschaffen werden müssten, um den Bedarf zu decken. Das ist fast unmöglich. Letztendlich führt diese Situation dazu, dass Familien nicht so altersgerecht leben können, wie sie es wollen.

Beim BFW arbeiten wir gerade aktuell an einem Positionspapier mit Vorschlägen, was geschehen sollte, damit sich die Situation verbessert. So müsste bei Neubaugebieten zum Beispiel sofort zwingend auch ein Anteil an Seniorenwohnen eingeplant werden, ähnlich wie es heute schon bei Kita-Plätzen passiert. Meine Erfahrung ist, dass die Senioren in vielen Neubaugebieten überhaupt nicht mitgedacht werden.

Wo liegen denn die Hauptherausforderungen rund um die barrierefreie Immobilie?

Beim Neubau ist das eigentlich kein so großes Thema. In Nordrhein-Westfalen ist zum Beispiel über die Landesbauordnung ohnehin ein barrierefreier Neubau vorgeschrieben, damit ist das Thema gesetzt. Richtig schwierig wird es aber im Bestand, beim Umbau bestehender Immobilien. Schätzungsweise ist hier eine Barrierefreiheit in 80 % der Fälle nicht möglich. 

Interessant zum Beispiel: Ein Umbau von Büros zu barrierefreien Wohnungen ist manchmal einfacher. Hier existieren schon genügend Rettungswege, oft auch Aufzüge. Aber: Entwickler scheuen das, was vor allem steuerliche Gründe hat. Aus einem Büroraum eine Seniorenwohnung zu machen würde alleine deshalb 20 % teurer ausfallen und sich auch direkt in der Miete widerspiegeln. Hier sind pragmatische und kreative Regelungen wichtig, das ist auch eine Forderung an die Politik.

Ein Umzug ist für Senioren oft eine wenig gewünschte Option …

… und manchmal auch einfach schwer zu vermitteln. Ein Beispiel: Wenn ein Rentner in Gladbeck für 6 EUR/m2 in einer großen Wohnung zur Miete wohnt, ist es im schwer zu vermitteln, warum er für die viel kleinere barrierefrei umgebaute Wohnung 25 EUR/m2 zahlen sollte. Dann bleibt er natürlich lieber in der bisherigen Wohnung. Und das zeigt auf der anderen Seite auch, dass der Bau von barrierefreien Wohnungen keine Selbstläufer sind. Und der Umbau ebenfalls nicht.

Apropos Umbau: Ist es nicht manchmal viel zu aufwendig, im Bestand umzubauen?

In der Tat. Es ist aufwendig und oftmals nahezu ausgeschlossen, wirkliche Barrierefreiheit zu erreichen. Es ist dann schon viel geholfen, wenn einfach weniger Barrieren erreicht werden, etwa weniger Schwellen, ein gut zugängliches Bad. Aber klar ist auch: Das alles kostet schon sehr viel Geld. Und das Optimum wird nicht erreicht. Vielleicht ist es manchmal doch besser, dieses Geld nicht zu investieren und doch lieber in eine Immobilie umzuziehen, die sofort alle eigenen Bedürfnisse an die Barrierefreiheit erfüllt.

Was sind denn für Sie als Immobilienprofi Kriterien für die Projektierung barrierefreier Immobilien?

Es ist vor allem die Lage, die wir uns sehr genau anschauen. Denn für die Senioren geht es nicht nur darum, barrierefrei in der Wohnung zu leben, sondern auch in der Umgebung gut zurechtzukommen. Alle wichtigen Dinge müssen in »Pantoffeldistanz« zu erreichen sein: Ärzte, Einzelhandel und alles für den täglichen Bedarf sollte sehr nahe sein.


[image: Ein Mann in einem blauen Anzug mit einem weißen Hemd und unscharfem Gesicht.]
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1.2 Normen und Gesetze

Das Thema Barrierefreiheit ist also ein wichtiges Thema, gerade auch für die Wohnungs- und Bauwirtschaft. Natürlich haben sich Gesetzgeber und Normierungsausschüsse ebenfalls intensiv damit beschäftigt, wie die dabei einzuhaltenden Standards aussehen müssen.


	
DIN-Normen: Die DIN 18040 ist das umfassende Regelwerk rund ums barrierefreie Bauen. Es stellt eine Handlungsempfehlung dar.



	
Landesbauordnungen: Die Mindeststandards rund um das barrierefreie Bauen regeln in Deutschland die Bundesländer.



	
Vergleichsanalyse DIN/Landesbauordnungen: Sehr interessant ist es zu sehen, worin sich die Mindeststandards der Landesbauordnungen untereinander und von denen der DIN-Normen unterscheiden.



	
Allgemeine Gesetze: Es gibt eine Vielzahl weiterer Regelungen, die sich auf die Integration zum Beispiel behinderter Menschen beziehen.





Für die verschiedenen Gewerke beim Bauen existiert eine Reihe technischer Handlungsempfehlungen und Normen, für die Barrierefreiheit die wichtigste und übergreifende Norm ist die DIN 18040. Darin finden sich Standards, die bei einem barrierefreien Bau oder Umbau zum Einsatz kommen können – aber nicht müssen.


1.2.1 Vorläufernormen DIN 18024 und 18025

Das barrierefreie Bauen ist schon lange ein Thema in der Normierung. Entsprechend gab es schon lange zwei Normen, die sich damit beschäftigten.


	
DIN 18024DIN 18024: Teil 1 dieser Norm regelt Anforderungen an die Barrierefreiheit für Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze. Sie wurde 2010 von der DIN 18040-1 abgelöst. Teil 2 umfasst das gleiche Thema für öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten. Dieser Teil ging ab 2014 in der DIN 18040-3 auf.



	
DIN 18025DIN 18025: Sie bestand ebenfalls aus zwei Teilen und regelte die baulichen Anforderungen für das barrierefreie Wohnen von behinderten und älteren Menschen. Teil 1 beschäftigte sich mit Wohnungen für Rollstuhlbenutzer, Teil 2 definierte Anforderungen an barrierefreie Wohnungen. Beide Teile gingen 2011 in die DIN 18040-2 ein.







1.2.2 DIN 18040

Die DIN 18040DIN 18040 ist in drei Teile unterteilt, die Mindeststandards an Barrierefreiheit in unterschiedlichen Zusammenhängen definiert.


	
Die DIN 18040-1 behandelt Maßnahmen für »öffentlich zugängliche Gebäude«; so soll sichergestellt werden, dass auch Rollstuhlfahrer barrierefreien Zugang haben. Eine Betrachtung ist insofern interessant, weil sie ähnliche Themen umfasst wie die für den privaten Bauherrn interessante DIN 18040-2, allerdings stellt sie oftmals strengere Anforderungen.



	
Die DIN 18040-2 ist das Pendant für Wohnungen.



	
Die DIN 18040-3 beschäftigt sich mit dem öffentlichen Verkehrs- und Freiraum.





In den verschiedenen Normen ist von einer barrierefreien Nutzung der Gebäude für unterschiedliche Formen der Beeinträchtigung die Rede. Deshalb enthalten sie unter anderem diese beiden Forderungen:


	
Kontrastreiche GestaltungKontrastreiche Gestaltung, etwa in Bädern oder Treppenhäusern (dazu später mehr)



	
»Zwei-Sinne-PrinzipZwei-Sinne-Prinzip« bei Bedienelementen, beispielsweise Türklingeln mit einer taktilen und einer akustischen Information





Zudem soll durch MindestflächenMindestflächen sichergestellt werden, dass Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Gehhilfen Räume barrierefrei nutzen können. Hierzu sind in der DIN 18040-2, Kapitel 4, verschiedene Details definiert.



Hinweis




Bereits im Jahr 2023 wurde aufgrund europäischer Harmonisierungen ein neuer Entwurf dieser DIN-Norm vorgelegt. Zu ihm wurden Kommentare gesammelt, es kamen wohl mehrere hundert Eingaben zusammen. Bis heute verharrt die Überarbeitung in diesem Stadium. Da es keinen Sinn macht, den Entwurf in diesem Zustand hier einzubinden, haben wir darauf verzichtet.





Bei Bewegungs- und Verkehrsflächen


	
180 cm Breite und 180 cm Länge für die Begegnung zweier Rollstuhlfahrer



	
150 cm Breite und 150 cm Länge für die Begegnung eines Rollstuhlfahrers mit einer anderen Person



	
150 cm Breite und 150 cm Länge für Richtungswechsel und Rangiervorgänge



	
120 cm Breite, wenn eine Richtungsänderung und Begegnung mit anderen Personen nicht zu erwarten ist



	
150 cm Breite und 150 cm Länge vor Aufzügen; Abstand zu Treppen mindestens 300 cm



	
150 cm Breite und 150 cm Länge am Anfang und Ende von Rampen; Rampen mit einer Mindestbreite von 120 cm; Rampenneigung maximal 6 %; die maximale Länge eines Rampenlaufs darf 600 cm nicht überschreiten



	
150 cm Breite und 120 cm Länge bei Drehflügeln; 190 cm Breite und 120 cm Breite bei Schiebetüren



	
180 cm Breite und 150 cm Länge bei Rollstuhlabstellplätzen





Bei Gehwegen und Pkw-StellplätzenGehwege und Pkw-Stellplätze


	
Bei Wegen bis zu 6 m ohne Richtungsänderung Breite von 120 cm; Wendefläche am Anfang und Ende von 150 cm Breite und 150 cm Länge



	
Bei Wegen über 6 m Breite von 150 cm



	
350 cm Breite und 500 cm Länge bei barrierefreien Pkw-Stellplätzen





In Gebäuden


	
Treppen mit beidseitigen Handläufen, die 30 cm über den Treppenanfang und das Treppenende hinauslaufen; Orientierungshilfen an den Einzelstufen und Treppen



	
150 cm Breite und 150 cm Länge als Bewegungsfläche vor Aufzügen; Zugangsbreite von 90 cm



	
6 % Neigung bei Rampen; alle 600 cm ein Zwischenpodest von 150 cm Länge



	
Rollstuhlabstellplatz vor oder in der Wohnung mit Aufladestation



	
90 cm Durchgangsbreite bei Türen; Griffhöhe 85 cm





In Wohnungen

Hier wird zwischen barrierefrei und rollstuhlgerecht unterschieden. In der DIN sind die Mindestanforderungen für Rollstühle mit einem »R« gekennzeichnet.


	
120 cm Breite bei Fluren, bei rollstuhlgerecht 150 cm Breite



	
120 cm Breite und 120 cm Länge als generelle Bewegungsflächen, bei rollstuhlgerecht 150 cm Breite und 150 cm Länge



	
80 cm Breite bei Wohnungstüren, bei rollstuhlgerechter Ausführung und bei der Wohnungseingangstür generell 90 cm; Bewegungsflächen vor den Türen



	
120 cm Breite an der einen Seite und 90 cm Breite an der anderen Seite eines Bettes, bei rollstuhlgerecht 150 cm Breite eine Seite und 120 cm Breite andere Seite



	
120 cm Tiefe bei Bewegungsfläche vor Kücheneinrichtungen, bei rollstuhlgerecht 150 cm Tiefe, hier die Anordnung von Herd, Arbeitsplatte und Spüle über Eck



	
90 cm Tiefe bei Bewegungsfläche vor sonstigen Möbeln, bei rollstuhlgerecht 150 cm Tiefe



	
120 cm Breite und 120 cm Länge an Bewegungsflächen in Sanitär- und Toilettenräumen vor den jeweiligen Sanitärobjekten, rollstuhlgerecht 150 cm Breite und 150 cm Länge, nach außen aufschlagende und von außen entriegelbare Türen



	
Seitlich anfahrbares Waschbecken und Tiefe von 70 cm und Breite von 90 cm sowie Beckenhöhe zwischen 46 und 48 cm und maximal 80 cm Höhe der Vorderkante bei rollstuhlgerechter Ausführung



	
100 cm hoher Spiegel vorsehen, bei rollstuhlgerechter Ausführung zwingend sitzend einsehbar



	
20 cm Abstand zur Wand, bei rollstuhlgerechter Ausführung zusätzlich 70 cm Tiefe, Höhe zwischen 46 und 48 cm und Rückenstütze, berührungslose oder in Sitzposition mögliche Bedienung der Spülung, klappbarer Stützgriff beidseitig mit Höhe von 28 cm über Sitzhöhe und Länge von 15 cm über WC, Toilettenpapier in Sitzposition erreichbar



	
Niveaugleiche Dusche mit rutschhemmenden Bodenbelägen (ab Rutschfestig­keits­stufe R9), maximal 2 cm absenkend; rollstuhlgerechte Ausführung mit nach­rüstbarem Sitz mit einer Höhe zwischen 46 cm und 48 cm, stufenlos hochklappbaren Stützgriffen mit einer Oberkante von 28 cm über Sitzhöhe



	
Nachträglich aufstellbare Badewanne; bei rollstuhlgerechter Ausführung auch mit einem Lifter nutzbar



	
Bei mehr als drei Räumen ein nicht barrierefreier Sanitärraum zusätzlich, sofern eine R-Wohnung



	
120 cm Breite und 120 cm Länge des Freisitzes, schwellenlos aus der Wohnung, bei rollstuhlgerechter Ausführung 150 cm Breite und 150 cm Länge







1.2.3 Weitere Normen und Gütezeichen

Je nachdem, an welchem Gewerk gearbeitet wird, gibt es zahlreiche weitere Normen und technischen Empfehlungen (»Stand der TechnikStand der Technik«), die ein Handwerker bei der Umsetzung beachten muss oder sollte. Hier gibt es mit dem Gebäudetyp E, der aktuell diskutiert wird, eventuell eine Aufweichung: Galten diese Regelungen zum Teil ohne konkrete Beauftragung, zum Teil nur mit Auftrag, muss hier in Zukunft noch genauer geschaut werden, was über die Bauleistungsbeschreibung verbindlich vereinbart wurde. Eine Handlungsempfehlung bekommt dann stärkere Wirksamkeit, wenn bestimmte Gütezeichen dafür sprechen. In den verschiedenen Kapiteln des Buches wird darauf zweckbezogen näher eingegangen. Anhaltspunkte dafür sind zum Beispiel:


	
Technische Handlungsempfehlungen der Handwerksinnungen



	
Weitere DIN-Normen zu speziellen Bereichen



	
Gütezeichen wie das RAL-Gütezeichen



	
VDI-Richtlinien wie die VDI-Leitlinie 6008, Blatt 1 bis 3



	
Generelle Empfehlungen und Zertifikate zum barrierefreien Bauen







Tipp




Wenn ein Handwerker oder Dienstleister sich auf den Stand der Technik oder auf Handlungsempfehlungen beruft, um Ihren Wunsch nach Barrierefreiheit abzuschmettern, sollten Sie sich die Grundlagen dieser Aussagen aushändigen lassen. Oft wird das »technisch Mögliche« nämlich als Totschlagargument gegen andere Lösungen verwendet – mit denen der Dienstleister vielleicht einfach nur nicht vertraut ist. Vor allem, wenn auch Fördermittel eingesetzt werden, ist es wichtig, die entsprechenden baulichen Vorgaben einzuhalten, da sonst womöglich der Förderanspruch verlorengeht.







1.2.4 Landesbauordnungen

Die LandesbauordnungenLandesbauordnungen sind beim Neubau für den Bauherrn zwingend und verpflichtend. Sie haben also einen völlig anderen Charakter als Gütezeichen und DIN-Normen. Oftmals werden jedoch Normen zur Grundlage genommen bzw. es wird sich auf sie bezogen. Sie haben alle einen ähnlichen Tenor, sind aber in ihrer Struktur und in einigen Details sehr unterschiedlich formuliert. Gerade in Bezug auf die Barrierefreiheit hat es hier viele Entwicklungen gegeben. In jedem Fall ist es wichtig, die Landesbauordnungen in ihrer aktuellen Fassung anzuschauen, auch wenn im Bestand umgebaut wird.

Baden-Württemberg

Landesbauordnung für Baden-Württemberg, Fassung vom 28.5.2025

Für die Barrierefreiheit relevante Paragrafen: § 29, § 35, § 39


	
Allgemeines: In Häusern mit mehr als zwei Wohnungen müssen Wohnungen mit einer Brutto-Grundfläche eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein, die mindestens der Brutto-Grundfläche des Erdgeschosses entspricht. Hier müssen Wohn- und Schlafräume, Toilette, ein Bad, Küche oder Kochnische barrierefrei zugänglich und mit einem Rollstuhl nutzbar sein.



	
Aufzüge: In Gebäuden von mehr als 13 m Höhe muss der Transport von Rollstühlen, Krankentragen und Lasten möglich sein, der Aufzug muss von Rollstuhlfahrern ohne fremde Hilfe bedienbar sein.





Bayern

Bayrische Bauordnung, Fassung vom 14.8.2007

Für die Barrierefreiheit relevante Paragrafen: § 32, § 37, § 48


	
Allgemeines: In Häusern mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein; in Häusern mit erforderlichem Aufzug muss ein Drittel der Wohnungen barrierefrei erreichbar sein; in solchen Wohnungen müssen Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, die Küche oder Kochnische sowie der Raum mit Anschlussmöglichkeit für eine Waschmaschine barrierefrei sein.
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